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Muret ist nicht dieser Meinung; der Werth un-
fers Schrittes soll in der ungesäumte» Voltziehung
desselben liegen. Der grosse Räch wird das gleiche
schon getban haben oder noch thun.

B o d m er: Bisdahin hat man nicht recht mit Frank-
reich einherschreiten wollen ; nun aber werden dieHelvetier
angetrieben werden sich mit Frankreich zu vereinigen,
und dem Kaiser auch den Krieg anzukünden; die gu-
ten Patrioten werden sich nun alle zeigen, und die
falschen entlarvt werden.

La siecheres Autrag wird angenommen. Der
Präsident ernennt zu der Abordnung die B. Lafle-
ehe ce, Stokmann und Bodm er.

Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet
die sirengste und wachsamste Polizei, sowohl in der
ganzen Republik als besonders in der Stadt Luzern
auszuüben — wird verlescw.nnd angenommen.

Stammen verlangt, daß von der, an den B.
Perrochel ernannten Deputation des Senats, dem
gr. Räch sogleich Anzeige gemacht werde.

Der Antrag wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

welcher als Amazarukel zu dem Gelez über die Miii-
tarorganisation verordnet: » es sollen bey jedem Va-
taillon drei Wagen zu drei Pferden jeder,.zu stehen
kommen, und von dem gleichen Arrondissement (Mi-
titargnartier) geliefert werden."

Boxler wünscht, daß der von seiner Sendung
jurükgekommcne B. Schneider, dem Senat von
den Ereignissen im Kanron Oberland Nachricht gebe.

Schneider entspricht diesem Wunsche — Er
fand in seinem Kanton ein. allgemeines Feuer unter
der Asche glimmen; die tollsten Lugen waren unter
dem Volk verbreitet und fanden Glauben; es wären,
hieß es, Gesetze vorhanden und schon in den Händen
der Statthalter, nach denen lo Kronen von jeder
Juchart Landes, 40 Batzen von jedem Fenster u. s. w.
bezahlt werden müßten; die Eliten würden über die
Grenzen, den Franken an die sie verkauft waren,
ausgeliefert. — Die Gurdenkendsn mußten, durch
Drohungen gezwungen, den andern folgen; bei der
ganzen Insurrekrion sind glüklicherweise lein? 15 Mann
geblieben; der Oberkommaudant der Truppen, die die
Ruhe herstellten, B. Dolder, verdient Dank und
Ruhm über sein Betragen; die Insurgenten sind nun
im ganzen Kanton zerstreue, uno ungefehr 200 sà»
gefangen.

Lafleche re zeigt dem Senat an, daß der frän-
kische Minister die Absendung des Senats sehr ver-
bindlich empfangen habe; er wird das frankische Di-
rekcorium von diesem Beweis der Theilnahme des
Senats unterrichten, und dem B. Jean Dcbry auch
davon besondere Anzeige thun.

Vollzieyungsdirektorium.
Daö Äollzichimgödireklorimn der helvetischen

einen und uutheilbaren Republik,
Erwägend, daß unter den Prozcßionen, die in

der katholischen Religion üblich, und ursprunglich aus
religiösen Absichten gestiftet worden sind / mehrere
von ihrer crstest Bestimmung so sehr ausaeartet sind
daß sie nun zu den schändlichsten Ausschweifungen
Anlaß geben.

Erwägend daß die Feinde der helvetischen Frei-
heit, begünstigt durch'die anwesende Volksmenge,
welche diese Prozeßionen, und die dabei herrschenden
Ausschweifungen dahin ziehen, Anlag finden könn-
ten, die ehrlich denkenden aber unerfahrne» Bürger
zu verleiten, ihre Ruhe und die allgemeine Ordnung
zu stören.

Nach Anhörung seines Ministers der Wissen--
schaften

beschließt:
1. Kein Umzug wird sich ausser dem Umfang deS

Bezirks halten können, wo die Kirche stehet; von
dieser wird die Prozeßion ausgehen, und auch wieder
zurukkehren.

2. Die Priester und Mönche, welche die Umzüge
anführen, sind den Eivil - Authoriraten für alle Un-
oronungen verantwortlich, welche dabei statt haben
könnten. '

z. Es soll ihnen ansdrüklich anbefohlen werde»,
jedesmal drei Tage vor der Prozeßion dem Statt-
Halter oder Unterstatthalter des Distrikts, wo die
Kirche gelegen ist, in der das Fest gefeiert werde» '
soll, davon Anzeige zu thun.^

4. Der Minister der Wissenschaften ist beauftragt,
diesen Beschluß in Vollziehung zu setzen, welcher ge-
drukt werden soll.

Luzern ten Z. April, :?9?.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriunis, der Gen. Sà

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,

F. V. M e ye r.

Das Vottziehlmgödirektorium der helvetische»
einen und uutheilbaren Republik.

In Erwägung, daß «»an den aufrâhrerischft!
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Distrikten nothwendig aste Mittel zur Forkfttznng un^
Verlängerung ihrer Gewaltthaten gegen die Republik
«mziehe» muß,

beschließt:
1. Es iß allen Aufsehern und Vorgelegen über

den Verkauf des Schießpuloers, m:d allen Kleinbànd-
lern unter Androhung, daß sie im Uebertretw'gsfalle
militärisch sollen gerichtet werden, durch- is verboten/
Pulver au irgend jemand zu verkaufen, der nicht mit
einem Certificat des Agenten von seiner Gemeiud ver-
sehen ist, und zwar mit dem Vila des Distriktsstatt-
Halters: od<r auch des militärischen Commandanten ch

der in der Gegend stationiccen Truppen begleitet nut
dem Attestate über den Bürgerjknn des Käufers, so

wie auch über die ruhig« Lage des Distrikts, in wel-
chcm er wohnt.

2. Alle Certificate, die von den Agenten des
Kantons Waldstatten unterzeichnet sind, (mit Ans-
nah ne des Distrikts Sarnen) wie auch diejenigen der

fi'uf Distrikie von Ob
Di ìrikcs, der in dem Z
ist, sollen nicht respektirt
jenigen Personen, die mi
nen, auf der Stelle in Verhaft nehmen.

3. Dieser Bejchluß soll gedrukt werden, und dem
Flnanzminiftcr die Vollziehung desselben übertragen
seyn.

Lu-crn, den so. Avnl t??9.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

O ch s.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Zu drucken und'publizieren anbefohlen.

Der Minister der Justiz und Polizei.

F. B. Me y c r.

r.

Auszug aus einem Benefit über das Schul-
wesin des Mutons Thurgau, aufgesezt
im Februar 179Y.

Der Bericht betrift erstens die niedern Schulen
und dann zweitens die höheren.

Niedere Schulen auf dem Lande.

(Zahl der Schulen und Schüler.) Es
sind deren 216 angegeben, in denen sich die Fahl der
Kinder etwas zu yooo belauffen mag: so daß auf
jede Schule 42 kamen. Dieses Verhältniß ware im
aanzen genommen noch so ziemlich gut. Aber da die
'

- -i-ulen der Katholiken die zwar die Schülerzahl nur
sehr mangelhaft einberichtet haben) sowohl als der

Ksteformirten besonders im obern Thurgau, oft bloß 15

bis 20 Kinder haben, so fallt auf eine Menge Schn-

Ministerium der Künste und Wist
se n schaff eu.

Oc ffm l i ich er Un lern ch t.

Wir werden unter dieser Rubrik nach und nach
»eine Reche von Auszügen aus den Berichten und Ar-

bciten der Erzlehungorathe der Kamone liefern —
deren Mittheilung wir der Gefälligkeit des Ministère

nern zu übergeben; dafür aber einige kleinere, weis

che von der Hauptschule nicht zu weit entfernt sind,
eingehen zu lochen. Besonders wünschen wir, daß es

nicht erlaubt Ware, nach der Willki'.hr der Eltern kleine

Wmkelschulen anzulegen, welche die Aufsicht ungcmein
erschweren; die Anzahl der Lehrer, an denen, versieht
sich an tauglichen, Mangel ist, -vervielfältigen, und
den Schulmeistern der nöthigern Schulen das sonst

geringe SaZarium noch mehr verkürzen. Wo das Lo-
kale solche kleine Schulen nöthig macht, da redet die

Sache selbst: und es sind in der That mehrere Reben-

orte wo neue Schulen unentbehrliches Bcbnrsniß sind.

S ch u lze i t.) Im Wint-.r werden die Schulen
ungefehr aller Orten gleich geHallen von Martini bis

Ostern, mit Unterschied weniger Derbstwochen. Aoev
aü vielen Orten sind gar keine Sommer? cgu len;
z" andern nur wöchentlich einen halben -rag: oa

acht alles was im Winter gelernt worden, w-eder u,

das Reich der Vergessendem. Dem Uebel wuß abge-

Pocken werden; freilich wird man ohne Gehaltszulage

wu Lehrern nicht viel mehr Arbeit als bisdahm auf-
bürden können, weil sie schlecht bezahlt und genoch-gt
u-.d im Sommer Nebenverdienst zu svchen. Und ge-

wmmlich ist da, wo die Sommer,chutzn fehlen, auch

Mangel an Fond oder Vermögen der Eltern. Eben

der Wissenschafte!? verdanken. Unsere Absicht dabei No nothwendig wäre es nach dem Bespick des obern

ist, die Kenntniß sowohl dessen was im Erziehnngs-sThurgaus, wenigstens in jedem Dauprvors

verbreiten.
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